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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Siegburger Str. 223 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
 

 

 

 

 

 
 

Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 
-Jugendamt- 
 
Im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland 
 
Nachrichtlich: 
Kommunale Spitzenverbände 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 

  06.05.2022 
43.30 
 
Stephan Palm 
Tel    0221 809-6309 
Fax   0221 8284-3247 
stephan.palm@lvr.de 

Rundschreiben Nr. 43/ 4 / 2022 
 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationären und teilstationären 
Einrichtungen gem. §§ 45 ff. SGB VIII 
 
Hier: Melde- und Nachweispflichten für Jugendämter bei Auslandsmaßnah-
men nach § 38 Abs. 5 SGB VIII – Formularvordrucke  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
durch das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes am 10. Juni 2021 
wurden die Anforderungen an Auslandsmaßnahmen in § 38 SGB VIII neu geregelt. 
Dadurch erhielten die Jugendämter bei der Durchführung von Auslandsmaßnahmen 
gegenüber dem Landesjugendamt nach § 38 Abs. 5 SGB VIII einige Melde- und 
Nachweispflichten: 
 

- Beginn und geplantes Ende unter Angabe von Namen und Anschrift des 
Leistungserbringers, des Aufenthaltsorts des Kindes oder Jugendlichen und 
der Namen der mit der Erbringung der Hilfe betrauten Fachkräfte sowie Än-
derungen dieser Angaben;  
 
- Beendigung der Leistungserbringung im Ausland; 
 
- Nachweis zur Erfüllung des ausländischen Aufenthaltsrechts und soweit er-
forderlich über Konsultationsverfahren.  
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Bitte stellen Sie sicher, dass alle Auslandsmaßnahmen (laufende Fälle und 
neue Fälle) dem jeweiligen Landesjugendamt (LVR/LWL) gemeldet wer-
den. 
 
Wir haben zur Umsetzung dieser Melde- und Nachweispflichten ein Formular entwi-
ckelt (siehe Anlage). Diese Formulare sind auch auf unserer Homepage eingestellt. 
Mit diesem Link gelangen Sie direkt ins Formular: Zum neuen Vordruck. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland  
In Vertretung 
 
 
Lorenz Bahr-Hedemann  
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 
 
 
 

https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/hilfezurerziehung/aufsichtberstationreeinrichtungen/antraege_und_formulare/aufsichtberstationreundteilstationreeinrichtungen_1.jsp
https://formulare.lvr.de/liplvrdb/action/invoke.do?id=433015i

